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Entwurf eines Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behin-
derungen in Schleswig-Holstein (Landesbehindertengleichstel-
lungsgesetz LBGG) - Drucksache 19/2680 

Anhörung am 13. Januar 2022 im Sozialausschuss des Schleswig-
Holsteinischen Landtags 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Einladung und Möglichkeit der mündlichen Anhörung 
zu o. g. Gesetzesentwurf.  
Leider befinde ich mich zu diesem Termin im Urlaub, möchte Ihnen  aber 
dennoch unsere kurze Stellungnahme in schriftlicher Form zukommen 
lassen.  
Gerne stehe ich Ihnen für Nachfragen oder Gespräche ab dem 20. Ja-
nuar 2022 wieder zur Verfügung. 

Ein erstes zusammenfassendes Resümee vorweg: Im vorliegenden Ent-
wurf steht nichts Falsches und er enthält viele wichtige Ansätze, die wir 
auch unterstreichen würden – allein: Es fehlt der Spirit! 

20 Jahre (sic!) nach der letzten Gesetzesfassung zu diesem Themen-
komplex mit dem Auftrag, die Vorgaben der UN-BRK in ein „Gesetz zur 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Schleswig-Holstein“ 
vor allem auf den Bereich des öffentlichen Rechts und dort speziell auf 
„die Herstellung von Barrierefreiheit im Verantwortungsbereich der Träger 
der öffentlichen Verwaltung“ einzugrenzen, leuchtet bei dieser großen ge-
sellschaftlichen zukunftsweisenden Aufgabe nicht so recht ein.  
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Es fehlen die Impulse für einen gesellschaftlichen Umwandlungsprozess mit einer inklusiven 
öffentlichen Verwaltung als zentrales Agens nicht nur für den kollektiven Abbau von Barrie-
ren, sondern für die Entwicklung neuer Haltungen jenseits kompensatorischer Leistungen. 
 
Natürlich sind Dolmetscher*innen, persönliche Begleiter*innen/Assistent*innen, person- und 
situationsangepasste Modifikationen des Verwaltungshandelns notwendige Bedingungen für 
„die vollständige und gleichberechtigte Inanspruchnahme aller Rechte durch Menschen mit 
Behinderungen…“, selbstverständlich müssen dafür die baulichen und technischen Voraus-
setzungen geschaffen werden und dürfen eben nicht einem eng betriebswirtschaftlichen Um-
setzungsvorbehalt zum Opfer fallen.  
Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen für den angemessenen Umgang mit Menschen mit Be-
hinderungen mittels Schulungen ist unabdingbar ebenso wie die sprachliche Passung an die 
Verständniswelten der Bürger*innen, ob mit oder ohne Behinderung. 
 
Wir begrüßen ausdrücklich die Implementierung eines „Landesbeirats zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen“ und einer „Schiedsstelle“ unter der Regie der/des „Landesbeauf-
tragten für Menschen mit Behinderungen“.  
 
Viele der Ausführungen entsprechen ohnehin dem immanenten Auftrag von Verwaltung ge-
genüber den Bürger*innen und werden nun konsequenterweise den neuen Anforderungen 
angepasst.  
Dem Gemeinwohl verpflichtet bedürfte es allerdings auch einer neuen innovativen Ökono-
mie, die über die betriebswirtschaftliche Begrenzung hinaus die Gedanken einer an Nachhal-
tigkeit und Fürsorge orientierten „Ökonomie für den Menschen“ ins Zentrum rückt (Caring 
economy), Ökonomie ganzheitlicher fasst und inklusive Prozesse dadurch tatkräftig ermög-
licht. 
 
Aus unserer Sicht sind primär zwei Prozesslinien hin zum Ziel einer inklusiven Verwaltung 
notwendig: 
 
1. Die oben beschriebenen äußerlichen Veränderungen im Sinne einer integrativen Pas-

sung der Prozesse auf der Grundlage der neuen Erfordernisse (Digitalisierung etc.); 
 

2. Grundlegende strukturelle Veränderungen im Verhältnis zur Bürgerschaft und freien Trä-
gern. Hierzu bedarf es insbesondere einer radikalen kommunikativen Wende hin zum Di-
alog: 
 
- Lernen auch über Erfahrungsexpert*innen als Mitarbeiter*innen (Doppelqualifikation) 
- Kooperation mit den am Gemeinwohl orientierten Organisationen zur Gestaltung ei-

ner inklusiven Community im Sinne einer „kommunalen Intelligenz“. 
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Unter dem besonderen Blickwinkel des sozialpsychiatrischen Leistungserbringers Brücke 
Schleswig-Holstein gGmbH fällt auf, dass die spezifischen Barrieren für Menschen mit seeli-
schen Behinderungen in dem Gesetzesentwurf kaum in Erscheinung treten.  
Gerade hier, bei den nicht ohne Weiteres sichtbaren Barrieren, sehen wir die besondere Her-
ausforderung zur gleichberechtigten Umsetzung deren Bürger*innenrechte im Geiste der 
UN-BRK, um „die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen vollständig abzubauen 
und zu verhindern“. Die Frage bleibt offen, was  nun Barrierefreiheit und Gleichstellung für 
den Personenkreis der seelisch beeinträchtigten Menschen bedeutet und wie wir dieses Ziel 
in gemeinsamer Verantwortung als Bürger*innen gleich ob in der Verwaltung oder als Mitar-
beiter*innen eines Leistungsträgers erreichen können. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Brücke SH 
 

 
 
Wolfgang Faulbaum-Decke 
Geschäftsführer 

 

      
      
 
      
      




